
E n t w u r f 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliche Fachschulen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land- und forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBl. 
Nr. 320/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 649/1994, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 1 § 5 Abs. 1 Z 1 wird das Wort „Leibesübungen“ durch die Wendung „Bewegung und Sport“ 
ersetzt. 

2. Im Art. 1 erhält der bisherige Text des § 9 die Absatzbezeichnung „(1)“ und wird folgender Abs. 2 
angefügt: 

„(2) Die Ausführungsgesetze der Länder zu § 5 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesge
setzes BGBl. I Nr. xxx/2005 sind innerhalb eines Jahres nach dem auf die Kundmachung dieses Bundes
gesetzes folgenden Tag zu erlassen.“ 


